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Die Lösung des inneren Konfliktes.

Zwei Fragen sind es vornehmlich,welchegelöst·Wel'den
müssen,ehe auf eine vollständigeBeselslgnngdes Inneren
Konfliktes zu hoffen ist, die Militarfrage ·un,ddie

Budgetfrage. Ueber beide hat sich der Konig in der

Thronrede, mit der er am 5· d. M· den Landtag der

preußischenMonarchie eröffnethat, ausgesprochen,und

für beide hat er den Weg zur Lösungganz scharfund

genau bezeichnet;möge,so muß jeder Vaterlandsfreund
wünschen,auf dem angedeutetenWege das Ziel erreicht
werden. Aber der Weg ist nicht so einfach und so glatt,
wie es wohl manchem erscheinen möchte,und wir wollen

hier mit kurzen Worten unsere Ansicht über die Lösung
beider Fragen mittheilen.

Um zuerst von der Militärfrage zu sprechen,die-

sem Anfangspunktunseres Konfliktes, so sprichtdie

Thronrede die Erwartung aus, »daß die politischeLage
des Vaterlande-s eine Erweiterungder Grenzen des Staa-

tes und die Einrichtung eines einheitlichenBundesheeres
unter Preußens Führunggestatten werde, dessen Lasten
von allen Genossen des Bandes gleichmäßigwerden ge-
tragen werden« Natürlich muß man erwarten, daß
dabei die Lasten, welche Preußen bis jetzt getragen hat,
erleichtert werden, denn mit dieser Erleichterungwürde
ja ein sehr wesentlicher Differenzpuntt in der Militäk-

frage fortfallen « »

Aber leider gebenverschiedeneMtttheilungen,welche
dtseAbsichten der Regierung wiederzuspiegelnscheinen,
hierzu keine Aussicht,nach ihnen sollen die währenddes

Krieges gebildeten vierten Bataillone benutzt werden, um

aus ihnen die zwei neuen Armeekorps zu vervollstän-
digen, um welcheunsere Armee vermehrt werden soll.
Bis jetzt hatten wir bei gegen 20 Millionen Einwoh-
nern 9 Armeekorps, jetzt sollen bei einer Vermehrung
der Einwohnerzahlum 472 Millionen zweineue Armee-

korps hinzukommen Das entspricht genau dem alten

Verhältniß.
Wo ist dann die Erleichterung,welcheaus der Ver-

theilungder Militärlast auf die anderen Nord-deutschen
Staaten erwachsen soll? Das preußischeHeer mußte,

und deßhalbwar es verhältnißmäßigso groß, früher
einen· Staat, welcher durch seine Trennung in zwei
Hälften sehr ausgedehnte Grenzen hatte, schützen,und
sollte außer dem eigenen Lande auch noch ganz Deutsch-
land schützen.Jetzt sind die preußischenGrenzen gut ab-
gerundet, oder sollen es doch wenigstens werden, und zum
SchutzeDeutschlands (resp.Norddeutschlands)sollnicht nur

das preußischeHeer, sondern das Heer des ganzen neuen

Bundesstaates als ein Ganzes eintreten. Deßhalbhatten
wir, und mit uns wohldie Mehrzahlder Nation gehofft,
nach der VergrößerungPreußens und der Zusammen-
fassung der militärischenKräfte Deutschlands, vorläufig
wenigstensNorddeutschlands, würde eine sehr bedeutende
Herabsetzung des Prozentsatzes der stehenden
Armee erfolgen, so daß derselbe, welcher in den letzten
Jahren für Preußen etwas mehr als 1 pCt der Bevöl-
kerung betragen hat, etwa auf 3.X4pCt.herabgesetztwerde.

Damit würde wirklich dem Lande eine bedeutende
Erleichterunggeschaffenwerden, die sichbald in der Ent-

wickelungdes Wohlstandes zeigen würde. Hoffen wir,
daß der Weg, der in der Thronrede angedeutet ist, zu
diesemZiele führt, um so mehr, da es nothwendig er-

scheint,durch solche Erleichterungdie Verluste an Leben,
Arbeitskraft nnd Vermögensobald als möglichzu er-

setzen,die wir durch den Krieg erlitten haben.
Ueber das Budgetrecht äußert sich die Thronrede
folgendermaßen:»Ueberdie Feststellung des Staatshaus-
halts-Etats hat eine Vereinbarung mit der Bundesver-
tretung in den letzten Jahren nicht herbeigeführtwerden
können. Dir Staaats-Ausgaben, welche in dieser
Zeit geleistetsind, entbehren daher der gesetzlichen
Grundlage, welche der Staatshaushalt, wie Ich wie-

derholt anerkenne, nur durch das nach Artikel 99 der

Verfassungs-UrkundeallsälprlichzwischenMeiner Regie-
rung und den beiden Hautern des Landtages zu verein-

barende Gesetzenthält. Wenn Meine Regierung gleich-
wohl den Staatshaushaltohne diese gesetzlicheGrundlage
mehrere Jahre gerhrt hat, so ist dies nach gewissen-
hafter Prüfung in der pflichtmäßigenUeberzeugungJe-

schehen,daß die Fortführungeiner geregeltenVerwaltung,
die Erfüllung der gesetzlichenVerpflichtungen gegen die



Gläubiger und die Beamten des Staates, die Erhaltung
des Heeres und der Staats-Institute Existenzfragendes
Staates waren, und daß daher jenes Verfahren eine der

unabweisbaren Nothwendigkeitenwurde, denen sich eine

Regierung im Interesse des Landes nicht entziehen kann
und darf· Ich hege das Vertrauen, daß die jüngsten
Ereignisse dazu beitragenwerden, die unerläßlicheVer-

ständigungin so well zu erzielen, daß .Meiner Regie-
rung in Bezug auf die ohne Staatshaushalts-Gesetzge-
sührteVerwaltung die Jndemnität, um welche die Lan-

desvertretung angegangen werden soll, bereitwilligertheilt,
und damit der bisherigeKonflikt für alle Zeit um so
sicherer zum Abschlußgebrachtwerden wird, als erwartet
werden darf, daß die politischeLage des-Vaterlandes
eine Erweiterungder Grenzen des Staates und die Ein-

richtung eines einheitlichenBundrsheeres unter Preußens

Führunggestatten werde, dessen Lasten von allen Ge-

nossen des Bundes gleichmäßigwerden getragen werden«

Hier sehen wir also, daß erstens die Nothwendig-
keit eines Budsgetgesetzesanerkannt wird, daß zweitens
die Regierung von der Volksvertretung eine Jndemni-
tät (über deren Bedeutung wir uns in der vorigen
Nummer ausgesprochen haben) nachsuchenwill und daß
drittens anerkannt wird, daß eine Verminderung-der
Militairlast eine Ausgleichung des Budgetstreites er-

leichternwird.
Die letztereThatsache läßt uns hoffen, daß jene Mit-

theilungen, die wir erwähnt, und die keine wesentliche
Erleichterungder Militairlasten erwarten lassen, sich in

der Zukunft als unbegründeterweisen werden. So ließe
sich also schnell eine günstigeLösung der Budgetfrage
hoffen, wenn nicht stets der Gedanke auftauchen müßte,
daß, trotz der ausdrücklichenAnerkennung der Nothwen-
digkeit eines Budgets sich doch der budgetloseZustand
in gleichemUmfange stets wiederholenkönnte.

Allerdings wird sich ein solcher Zustand durch kein

Gesetz,mag es gefaßtsein wie es will, absolut vermeiden

lassen, denn man kann die drei gesetzlichenFaktoren nicht
zwingen, sichüber ein Budget zu vereinbaren, denn selbst
wenn man sagen würde: das Ministerium muß-sichdie

Streichungen des«Abgeordnetenhauses-gefallen lassen, um

das Zustandekommen des Budgets nicht zu verhindern,
so giebt es kein Mittel, um das Herrenhaus zu zwingen,
dem Budget, wie es aus den Berathungen des Abgeord-
netenhauses hervorgegangen ist, seine Zustimmung zu
geben. So kann also noch immer der Fall eintreten,
daß ein Bndgetgesetznicht zu Stande kommt, nnd daß
die Regierung, wenn auch vielleichtnur kurzeZeit, ohne
ein solches Gesetzgeführtwerden muß.

Auf welche Weise soll aber dann das Recht des

Volkes, auf die Verwendung der Staatsgelder einen

Einflußauszuüben,gewahrt werden? Der Adreßentwurf,
welchen die Fortschrittsparteieingereicht hat, giebt die
Antwort darauf. Es heißt darin: ,,Ew. Majestät
gedenken des Konfliktes, der seit 1862 über

das Budget-Recht besteht und erkennen den
Art. 99 der Verfassung als verpflichtende
Norm an. Jn tiefster Ehrerbietung diese Er-

klärung annehmend, dürfen wir unsererseits
es weder verhehlen noch verhüllen, daß der

alljährliche, im Voraus festzustellendeStaats-
l)aushalts-Etat die Grundlage der Finanz-
wirthschaft bildet und daß Ausgaben, welche
das Abgeordneteuhans in demselben abgesetzt
hat, nicht aus irgend einem- Motive des

Staatswohles dennoch geschehen dürfen,wenn
nicht das Recht der Volksvertretung illusorisch
werden soll.«
Möge man bei den Berathungen, welcheüber diese

Frage zwischenVolksvertretung und Regierung stattfinden,
dieser Auffassung Rechnung tragen, sie bezeichnet den

Weg, auf welchem nicht nur der langdauernde Konflikt
beigelegt,sondern auch einer Wiederholung desselben vor-

gebeugt wird.

Politische Wochenschau.
Preußen. Jn den letzten Tagen stiegen plötzlichdie

Befürchtungenvor einem Kriege zwischen Preußen und

Frankreich, indem der Kaiser Napoleon als Kompensation
für die VergrößerungPreußens die Wiederherstellungder

Grenzen von 1814 gefordert haben soll. Allerdingssind bis

jetzt die Wünschedes Kaisers von Frankreich nur gesprächs-
weise von dem französischenGesandten am Berliner Hofe
vorgebracht worden, aber auch in dieser Form haben sie schon
die entschiedensteZurückweisungerfahren. Es ist allerdings
nicht wahrscheinlich, daß Napoleon augenblicklich auf die Er-

« füllung seiner Forderungen bestehen wird, aber sicher ist, daß
er sie nicht vergißt,und daß sie wohl sehr bald wieder auf-

tauchen und dann mit größeremNachdruckwerden geltend
gemachtwerden« Daß sichOesterreichalsdann mit Frank-
reich verbinden wird, steht zu erwarten, und somit dürfte ein

solcher Kampf viel größereDimensionen annehmen, als der

jetzt glücklichbeendete. Es scheint also erathen, die Kräfte
Deutschlands möglichstfestzusammenzufassenund nicht durch
eine Theilung Deutschlands den Feinden Deutschlands Ge-

legenheit zu geben, sich in Deutschland selbst Verbündetezu
u en.s chJrnAbgeordnetenhause hat am 10. d. M., nachdem

eine genügendeAnzahl von Wahlen geprüft worden, die

Konstituirung des Hauses stattgefunden- Es wurde, nachdem
der früherePräsidentGrab ow entschiedenseine Wieder-

wahl abgelehnt hatte, der Abg. v. Forkenbeck mit 170

gegen 158»Stimmenzum Präsidenten, Abg. Staren-

bageJI mit 180 gegen 149 Stimmen zum ersten Vize-
Präsidenten und der Abg. v. Bonin mit 186 gegen 139
Stimmen zum zweiten Vize-Präsid»enten gewählt.
ZU Schriftführern wurden gewählt die Abgg. Leut,
Baslenge, Cornely, Sachse, Kantakz Hanschteck,
v.-Salisch und v. Kleinsorgen. Von sämmtlichenGe-
wählten gehört nur der Abg. v. Satisch zur konservativen
Partei. Jn den Sitzungen am 13. und 14. d. M. hat die

Regierung dem Landtage eine Reihe von Vorlagen·gemacht
und zwar: die oktroyirteVerordnung über die Auf-
hebung der Wuchergesetze, die oktroyirte Verordnung
wegen Errichtung der Darlehnskassell und Aus-

gabe der Darlehnskassenscheine, für welche das Mi-

nisterium Jndemnität fordert, eine Vorlage über den

Verkauf der westphälischen Staatsbahn und eine

Vorlage über die Erweiterung des Bankkapitals um

5 Millionen. Ueber diese, sowie über die Vorlage einiger
anderen kleinen Verordnungen müssenwir aus Mangel an



Raum weitere Mittheilungen unterlassen. Von höchsterBe-

deutung sind dagegen folgendeVorlagen:
Das Wahlgefetz zum Reichstagedes Norddeut-

schen Bundes. Der Entwurf desselbenlautet: Wir Wil-

helm, von Gottes Gnaden König von Preußen2c., verordnen

unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtages der

Monarchie ivas folgt: §. 1. Wähler ist jeder unbescholtene
Preuße, welcher das 25. Lebens·ahr zurückgelegthat. §. 2.

Von der Berechtigung zum ählen sind ausgeschlossen:
1) Personen, welche unter Vormundschastoder Kuratel stehen;
2) Personen, über deren VermögenKonkurss oder Fallit-
zustand gerichtlicheröffnetworden ist, und zwar währendder

Dauer dieses Konkurs- oder Fallitverfahrens;»Z) Personen,
welche eine Armen-Unterstützungaus öffentlichenoder Ge-

meindernitteln beziehen oder im letzten der Wahl vorher-
gegangenen Jahre bezogen haben; 3. Als bescholten,
also von der Berechtigung zum Wahlen ausgeschlkzssensollen
angesehenwerden: Personen, denen durch rechtskraftigesEr-

kenntniß der Vollgenußder staatsbürgerlichenRechte entzogen
ist, sofern sie in diese Rechte nicht wieder eingesetztworden

sind. §. 4. Wählbar zum Abgeordneten ist jederswahb
berechtigtePreuße, welcher das 25. Lebensjahr zuruckgelegt
und seit mindestens 3 Jahren dem Staate angehort hat.
Verbüßte oder durch Begnadigung erlassene Straer Wegen

politischer Verbrechen schließenvon der Wahl nicht »aus.
§. 5. Personen, die ein öffentlichesAmt bekleiden, bedurfen
zum Eintritt in den Reichstag keines Urlaubs. §. 6. Auf
durchschnittlich100,000 Seelen der nach der letzten Volks-

zählung vorhandenen Bevölkerungist ein Abgeordneter zu
wählen. sEin Ueberfchußvon wenigstens 50,000 Seelen
der Gesainnitbevölkerungwird vollen 100,000 Seelen

leich gerechnet. Jeder Abgeordnete ist in einem besonderen
ahlkreise zu wählen. § 7. Die Wahlkreife werden zum

Zwecke des StimmsAbgebens in kleinere Bezirke eingetheilt.
§ 8. Wer das Wahlrecht in einem Wahlbezirke ausüben
will , muß in demselbenzur Zeit der Wahl seinen Wohnsitz
haben. Jeder darf nur an Einem Orte wählen. § 9. Jn
jedem Bezirkesind zukn Zwecke der Wahlen Listen anzulegen,
in welche die zum Wahlen Berechtigtennach Zu- und Vor-

namen, Alter, Gewerbe Und Wohnort eingetragen werden«
Diese Listen sind spätestens4 Wochen vor dem zur ordent-

lichen Wahl bestimmten Tage zu Jedermanns Einsicht aus-
zulegen und ist dies öffentlichbekannt zu machen. Einsprachen

gegen
die Listen sind binnen 8 Tagen nach öffentlicherBe-

anntmachung bei der Behörde, welche die Bekanntmachung
erlassenhat, anzubringen und innerhalb der nächsten14 Tage
zu erledigen,worauf die Listen geschlossenwerden» Nur die-

jenigen sind zur Theilnahmean der Wahl«berechtigt,welche
in die Listen aufgenommensind. § 1»0.Die Wahthandlung
ist öffentlich;bei derselbensind Gemeinde-Mitgliederzuzuzie-
hea- welche kein Staats- oder Gemeinde-Amtbekleiden. Das

Wahlrechtwird in Person durch Strrnrnzettelohne Unter-
schrift ausgeübt. § 11. Die Wahl Ist direkt. Sie erfolgt
durch absolute Stimmen-Mehrheit aller in einein Wahlkreise
abgegebenenStimmen. Stellt bei einer Wahl eine absolute
Stimmen-Mehrheitsich nicht heraus, so ist nur unter den
2 Kandidaten zu wählen,welche die meistenStimmen erhal-
ten haben. Bei Stimmengleichheitentscheidetdas Loos.
§ 12— Stellvertreter der Abgeordneten sind nicht zU Wahl-Als
§ 13. Die Wahltreise und Wahlbezirke,die Wahl-Direkto-
ren und das Wahlverfahren, in so weit dieses nicht durch
das gegenwärtigeGesetz festgestelltworden ist, werden von

der Staats-Regierungbestimmt.
Wir sprechenüber dieses Wahlgesetznoch in einem beson-

deren Artikel;hier wollen wir nur darauf aufmerksammachen,

daß es sich wesentlichnur in einein Punkte von dem Reichs-
wahlgefeb Vom Jahre 1849 unterscheidet nämlichdarin, daß
in dem Reichswahlgefetzstets von Deutschen die Rede ist,
während in dem vorgelegten Entwurf nur von Preußen
gesprochenwird. Wichtig wird dieser Unterschied in Bezug
auf die Wählbarkeit, indem es in dem vorliegenden Ent-
wurfe helßkkWählbar zum Abgeordnetenist jeder wahlbe-
rechtigte Preuße, welcher das 25. Lebensjahrzurückgelegtund

seit mindestens drei Jahren dem Staate angehört,während
es im Reichswahigeseseheißt: Wählbar zum Abgeordneten
des Bolkshauses ist jeder tvahlberechtigteDeutsche, welcher
das 25. Lebensjahr zurückgelegtund seit mindestens drei
Jahren einem deutschen Staate angehört. Während also
frühe-rdie preußischenWähler einen Angehörigeneines jeden
deutschen Staates wählen konnten, könnkn sie jetzt nur An-
gehörigedes preußischenStaates wählen.

Von finanziellen Vorlagen wurden folgende gemacht:
Es wurde ein Gesetz, betreffend die Jndemnität für

die Staatshaushaltsführung von 1862 ab, sowie be-
treffend die Ausgaben für 1866 vorgelegt. Die Etats-

verhandlungen, so führte der Minister aus, haben seit 1862
nicht zu dem erwünschtenAbschlußgeführt, die Verwaltung
hat der gesetzlichenGrundlage entbehrt. Diese Grundlage
soll durch die Annahme des vorgelegten Gesetzentwurfes wie-

dergewonnen werden. §. l desselben lautet: »Der Staats-
regierun· wird in Bezug auf die seit Beginn des Jahres
1862 o ne gesetzlichfestgestellten Staatshaushalts-Etat ge-
führteVerwaltung vorbehaltlich der Beschlußfassungdes Land-

tages über die Entlastungder Staats-Regierung nach Vor-

legung der JahresrechnungenJndemnität ertheilt.«— Für
das laufende Jahr wird die Regierung deu früherenEtat

nicht vorlegen, um die Wiederkehr unerquicklicherDebatten
u vermeiden und da außerdem bei der vorgeschrittenenZahreszeites nicht mit dem Geiste der Verfassung im Ein-

klange stände, welche die Aufstellung von Budgets immer nur

für Jahres-Perioden voraussetzt. Die Regierung beansprucht
daher einen Kredit für ihre Ausgaben, wie §. 2. besagt:
»Die Staats-Regierung wird für das Jahr 1866 zu den
Ausgaben der laufenden Verwaltung bis auf Höhe von

154 Millionen Thalern ermächtigt.«— Der letzte Etat be-

lief sichauf 157 Millionen, zulässigeErsparnisse haben die
Reduktion auf obige Summe ermöglicht.DerMinister giebt
nachträglichnoch über das Budget von 1867 die Er-
klärungab, daß «er dasselbe·schon jetzt vorzulegenbeabsichtigt
habe, dies sich jedoch als nicht thunlicherwiesen habe, jeden-
falls solle die Vorlage so zeitig geschehen,daß die Putslikcsp
tion des Gesetzes noch vor Schluß des Jahres erfol-
gen könne.

Wir freuen uns, aus dem §. 1 der Vorlage zu ersehen,
daß die Regierung unsere Ansicht über die Bedeutungder

Jndemnitätsertheilungfür die richtige-hält.
Es wurde darauf ein Gesetzentwurs betreffendden außer-

ordentlichen Geldbedarf der Militär- und Ma-

rineverwaltung vorgelegt. Der Minister bemerkt, daß
bisher der Staatsschatz, der Erlös von Effekten, die der

Staatskasse zur Verfügungstanden, die Diskontirung der

Steuerkredite und die aBenutzungdisponiblekBestände aug-

geholfen hat. Diese MUssEJIersetzt werden; dazu kommen die

Kosten für die Armee-,sur das Retablissement an Waffen
und Kleidungsstücken,ferner die Zahlung der Naturalienbons
und die Fürsorge für unvorhergeseheneEventualitäten. Die

Regierung verlangt Sechszig Millionen, von denen sie
natürlich nur so weit Gebrauch zu machenbeabsichtigt,als

nach Lage der Dinge nothwendig ist. Noch disponibel sind
ihr 3 Millionen Kredite, 15 Millionen Effekten, zu denen



die demnächstin Aussicht stehenden Effekten für die west-
fälischeBahn treten, ferner vielleichtder Erlös aus an-

deren Staatsaktivis, worüber eventuell besondere Vor-
lage erfolgenwürde. (Man bezieht dieseWorte allgemein auf
einen beabsichtigtenVerkauf der Kohlengriibenan der Saar·)
Endlichdie KriegskostenEntschädigungen.Davon sind zu-
nächstdem Staatsschaszedie 22 Millionen zu ersetzen,welche
er für die letzten bkidenKriege ausgegeben.

Eine Anleihe»warevorläufignicht zu empfehlen,am leichte-
sten wird sichdie Summe beschaffen lassen durch Ausgabe
von verzinsllchenSchatzanweisungen,wie sie in Frankreich
und England so beliebt sind und wie sie auch hier, auf
6—12 Monate laufend, ohne Verlust auszugeben sein würden.
Nur im Nothfallewäre auf eine Anleihe zurückiuweisen,da
der Waffenstillstandzwar, aber noch nicht der Frieden abge-
schlossenift und nach verschiedenen Richtungen hin
auch Weiterungen stattfinden können.

Sämmtliche Vorlagen wurden besonderen Kommissionen
zur Vorberathun überwiesen.

Von den verschiedenenFraktionen im Hause sind Anträge
auf Erlaß einer Adresse an den König gestellt; die An-

träge sind einer besonderen Kommission zur Berathung
überwiesen,und ist der AbgeordneteVirch ow zum Referenten
ernannt worden-

Das Herrenhaus hat nach lebhafter Diskussion eine

Adresse an den König beschlossen. Dieselbe ist demselben
wahrscheinlichschonüberreichtworden, wenn dieses Blatt in
die Hände unserer Leser gelangt.

Das Wahlgesetz für den Reichstag des nord-

deutschen Bundes.

Also Deutschland wird in zweiHälften getheilt. Jn einen

norddeutschen nnd einen siiddeutschenBund! Wer bis lang
daran gezweifelt, dem wird das nun klar sein durch die

seitens der Regierung im AbgeordnetenhausegemachteVor-

lage eines Wahlgesetzentwursesfür den Reichstag des nord-

deutschen Bundes.
Wir wollen gern zugestehen, daß vor sechsMonaten wohl

Niemand das für erreichbar angesehenhätte, aber nichts desto
weniger kann heute Niemand mit dem Erreichten zufrieden
sein. Die Zweitheilung Deutschlands ist unnatürlichund

gefähilidn Letzteres besonders deshalb, weil der neu zu grün-
dende süddeutscheBund in sich nicht Kraft genug haben und

daher das Bedürfniß fühlenwird, sich außerhalbeine Stütze
zu suchet-. Da sich nun Oesterreich als ein gebrechliches
Rohr erwiesen, das Jedem, der sich darauf stützt-dieHand

verwundet, so ist zu besorgen, daß aus dem siiddeutscben
Bunde ein neuer Rheinbund entstehen werde, der sich
an das Ausland, an Frankreichanschließt.

Solche Erwägungen werden sich den Augen unserer

Diploinaten, wlche die Feiedenspräliininarienvon Nikolsbun
abischlossemnicht entzogen haben. Warum haben sie also aus
solche Bedingungen hin abgeschlossen?Waren nicht Oester-
reich und seine Verbiindeten gänzlichzu Boden geworfen und

unsere Armee auf der ganzen ungeheuren Strecke von Preß-
biirg bis Darinstadt in siegreichem,unwidersteblicheinVorgehn
begriffen? In wenig Tagen konnte ganz Deutschland und
ein großer Theil von Ungarn in unseren Händen sein.
Weder die österreichischen,noch die Heere des sogenannten
Bundes waren im Stande uns aufzuhalten. — Einem solchen
Stande des Krieges entsprechen die Friedensbedingungenin
keiner Weise. — Mitten in ihrem Siegeslaufe sind un-

sere Heere aufgehalten worden. Es war dies offenbar eine

Folge der Vermittelung Frankreichs,welchedas Herrenhaus
zu aller Welt Erstaunen eine un eigennützige genannt hat-

Wir wollen indeß uns heute nicht darauf einlassen,zu
untersuchen, ob es nothwendig war, dein diplomatischenDruck
Frankreichsso weit nachzugeben, das gegenwärtigmit der
von ihm erreichten Schmälerung-unsererErfolge noch nicht
zufrieden, sondern keck genug sein soll, von uns die Abtretung
deutscher Grenzlande zu fordern. Heute soll uns nur das

vorgelegte Wahlgesetz allein beschäftigenund zwar wesentlich
der Paragraph 13 desselben.

Jn dem §. 13 wird die Bildung der Wahlkreise und die

Aussülirungsverordnungüber das Wahlverfahren der Regie-
rung überlassen, und ebenso wird die Bildung der einzelnen
Wahlbezirke, in denen die Stimmen gesammelt werden,
lediglichder Regierung überlassen.

Uns will dies äußerstbedenklicherscheinen, wir halten es

für unbedingt nothwendig, daß die Ausführungsverordnun
als Gesetz erlassen wird. Lehrt uns dochdie Erfahrung,daß
bei den Wahlenzum preußischenAbgeordnetenhausefast vor

jeder Wahl eine Abänderungder Ausführungsverordnunger-

« scheintund daß daher, obschon wir seit 18 Jahren wählen,
sich doch eine feste Praxis nicht hat ausbilden können.

Wahlakten wimmeln von Verstößenund die Bestimmungen
der Wahlverordnung, so wie das Reglement werden auf
das Verschiedenartigsteausgelegt. Schrieb doch erst in der

letzten Sitzung des Abgeordnetenhausesein landräthliches
Mitglied desselbenden Wahlkommissarin das Recht zu, aus

eigener Machtvollkominenheit Wahlmännerwahlenfür un-

ültig zu erklären und neue Urwahlen anzuordnen Es er-

scheintbei Wahlen, welche in so großen Bezirken vorge-
nommen werden sollen, wie die zum norddeutschen Parlament,
doppelt nothwendiggleichvon vorn herein feste, gesetzliche
und nicht so leicht abzuänderndeAusführuiigsbestimmungen
zu treffen.
Völlig unzulässigwill es uns aber erscheinen, daß der

Regierung allein die Bildung der Wahlbezirke anheimge-
geben werden soll. Anfänglichwar es ja in Preußen auch
so. Die Folgen blieben nicht ans. Vor jeder Neuwahl
fast fand eine Umlegung der Wahlbezirke statt und endlich
wurden die Klagen hierüber unter der WestphalenschenRe-

gierung so stark, daß sich das Ministerium Schweriu ent-

schloß, die Feststellungder Wahlbezirkedurch ein Gesetz zu
beantragen Nachdem dies geschehen,sind verhältnißmäßig
wenig Klagen mehr vorgekommen.

Das Abgeordnetenhauswird die Ausgabe haben, obigen
Erfahrungen Rechnung zu tragen und den vorgelegten Ent-
wurf angemessen zu verbessern. Ob es Veranlassunghat,
das direkte Wahlrecht anzunehmen, diese Frage ist schwer zu
beantworten. Der Umstand, daß im Reichswahlgestzvon

1849 das direkte Wahlrecht vorgeschriebenist, kann nicht be-

stiininend sein, weil es sich nicht Um die Einführungder

ganzen Reichsverfassunghandeltx «

Das direkte Wahlrecht»-so sehr man dasselbe
Auch prinzipiell als das richtige anerkennen muß,
hat große Bedenken in einem Staate wie dem

Unsrigen, mit dem ungeheuren-Heere von mittel-

baren und unmittelbaren Staatsbeamten, dem

keineswegs völlig freien Vereins- UND Versamm-
lungsrecht und der gedrückten Lage Unserer Preise·
Möchten das unsere Abgeordnetendoch ja einer recht ernsten

Prüfung unterwerfen! Die Entscheidung, welche sie hierin
treffen, wird bestimmend auf die Zukunft unseres Vater-
landes einwirken.
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